
Entgeltordnung für die Benutzung der städtischen Schwimmbäder

und des Stadionbades

in der Stadt Neustadt an der Weinstraße

Der Stadtrat der Stadt Neustadt an der Weinstraße hat in seiner öffentlichen Sitzung am

28. April 2009 für die städtischen Schwimmbäder in Duttweiler, Hambach und Mußbach auf

grund des § 32 Abs. 2 Nr. 10 Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung der Bekanntma

chung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes

vom 28.05.2008 (GVBI. S. 79) nachfolgende Entgeltordnung beschlossen. Die Stadionbad

Neustadt an der Weinstraße GmbH hat als Betreiberin des Stadionbades mit Beschluss des

Aufsichtsrates vom 18.03.2009 diese Entgeltordnung für das Stadionbad übernommen.

§1

Allgemeines

Für die Benutzung der städtischen Schwimmbäder in Duttweiler, Hambach und Mußbach

und für die Benutzung des Stadionbades werden privatrechtliche Entgelte erhoben. Die Ent

gelte sind nach den in dieser Entgeltordnung genannten Tarifen zu entrichten.

§2

Kartenalten

Einzelkarten. Familientaaeskarten und Dutzendkarten

Einzelkarten, Familientageskarten und Dutzendkarten werden in allen städtischen

Schwimmbädern und im Stadionbad ausgegeben.

Einzelkarten und Familientageskarten gelten nur am Ausgabetag und berechtigen

zum einmaligen Besuch des Schwimmbades.
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Dutzendkarten sind zeitlich nicht begrenzt und übertragbar.

Bei Entgelterhöhungen bleiben Dutzendkarten durch Entrichtung des entsprechenden

Aufpreises zu den neuen Tarifen der Dutzendkarten weiter gültig.

Dutzendkarten für die Schwimmbäder in Hambach, Mußbach und das Stadionbad

gelten in allen städtischen Schwimmbädern und im Stadionbad.

Dutzendkarten für das Schwimmbad in Duttweiler gelten nur dort.

Einzelkarten, Familientageskarten und Dutzendkarten sowie Berechtigungsscheine

fürden Schwimmunterricht können während der Öffnungszeiten an der Kasse der

einzelnen Bäder gelöst werden.

Dauerkarten

Dauerkarten gelten für die jeweilige Badesaison. Die Karten sind nicht übertragbar.

Bei Missbrauch werden die Dauerkarten ohne Kostenerstattung eingezogen und ver

lieren ihre Gültigkeit. Weitere rechtliche Schritte bleiben vorbehalten.

In der Freibadsaison gelten die Dauerkarten in allen städtischen Schwimmbädern und

im Stadionbad.

Dauerkarten für das Schwimmbad in Duttweilergelten nur dort.

In der Hallenbadsaison werden für das Traglufthallenbad (Stadionbad)ebenfalls Dau

erkarten ausgegeben, die aber nur für dieses Bad gültig sind.

Beginn und Ortdes Dauerkartenverkaufs werden rechtzeitig vorBeginn der jeweili

gen Badesaison in der lokalen Presse bekanntgegeben.



§3

Entgelte

Schwimmbäder Hambach. Mußbach und das Stadionbad

;Einzelkarten
Erwachsene (ab 18 Jahren)

Kinder (ab 6 Jahren) / Jugendliche und Personen nach § 4 Ziff. 2

Famlllentageskarte (1 Elterntell mit einem oder mehreren eigenen
KInd/Klndern unter 18 Jahren)

Famlllentageskarte (Eltern mit einem oder mehreren eigenen
KInd/Klndern unter 18 Jahren)

Abendkarte für Erwachsene ab 17.30 Uhr
(gilt nicht für das Stadionbad)

Abendkarte für Kinder (ab 6 Jahren) / Jugendliche und Personen
nach§4Zlff. 2ab17.30 Uhr
(gilt nicht für das Stadionbad)

itPützeiniHl^rten
Erwachsene (ab 18 Jahren)

Kinder (ab 6 Jahren) / Jugendliche und Personen nach § 4 Ziff. 2

Eintrittspreise für Gruppen w '
Erwachsene (ab 18 Jahren)
(mindestens 10 Personen)

Jugendgruppen (Kinder und Jugendliche von 6 bis einschließlich
17 Jahren)
(mindestens 10 Personen)

Schulklassen und Kindergärten

Dauert arten für Einzelpersonen
Erwachsene (ab 18 Jahren)

Kinder (ab 6 Jahren) / Jugendliche und Personen nach § 4 Ziff. 2

Dauerkarten für Famitien ,
Familienkarte (1 Elternteil mit einem oder mehreren eigenen
KInd/Klndern unter 18 Jahren)

Familienkarte (Eltern mit einem oder mehreren eigenen KInd/Kln
dern unter 18 Jahren)

103,00 Euro




